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» Die meisten Menschen kaufen
nur einmal im Leben eine Immo-
bilie. Oft ist die Vorfreude groß,
die Vorsicht aber gering. „Es ist
ratsam, nicht nur dem Inhalt des
Kaufvertrages und den weiteren
Dokumenten besondere Auf-
merksamkeit zu schenken, son-
dern auch der tatsächlichen Über-
gabederWohnung“,sagtDaniela
Kager, Wohnrechtsexpertin bei
Vavrovsky Heine Marth Rechts-
anwälte. „Um beurteilen zu kön-
nen,obtatsächlicheinMangelvor-
liegt, ist zu prüfen, welcher Zu-
stand der Wohnung im Vertrag
vereinbart wurde und vom Ver-
käufer daher geschuldet wird.“

Bei neu errichteten Objekten gibtes
normalerweiseeineBau-undAus-
stattungsbeschreibung, in der ge-
nau festgehalten ist, wie dieses
herzustellen und auszustatten ist.
HiersindzumBeispieldieAusfüh-
rungderTüren,dieArtderBoden-
beläge oder die Ausstattung der
Küche vermerkt. „Entspricht die
Wohnung bei der Übernahme
nicht dem vereinbarten Zustand
oder fehlen Eigenschaften, die ge-
wöhnlich vorausgesetzt werden
dürfen, liegt ein Mangel vor“, er-
klärtKager.WurdenzumBeispiel
die falschen Fliesen verlegt, muss
sie der Handwerker austauschen.
Oder man einigt sich auf eine
Preisminderung.
Egal ob neu oder gebraucht: Bei
derÜbergabe solltedieWohnung

Übergabe, Gewährleistung, Schadenersatz, Haftrücklass: Das sollten Käufer wissen, damit
die Freude an der neuen Wohnung ungetrübt bleibt. VON URSULA HORVATH

Richtig
reagieren
bei Baumängeln

IMMO SERVICE

gemeinsam besichtigt und ein
Übergabeprotokoll erstellt wer-
den. „Hier werden offenkundige
Mängel vermerkt und am besten
auch durch Lichtbilder dokumen-
tiert“, sagt Thomas Sochor,
Wohnrechtsexperte der Kanzlei
Scheuch Sochor Rechtsanwälte.
Der Verkäufer kann dann das
Problem durch Reparatur oder
Austausch beheben. Ist dies nicht
möglich, kann der Käufer eine
Preisminderung verlangen, bei
schwerwiegenden Mängeln kann
er sogar vom Vertrag zurück tre-
ten . „Bei einem Bauträgerprojekt
wird bei Streitfragen oft ein
Schiedsgutachter bestellt. Dieser
stellt fest,wiegroßder Schaden ist
und ob der Mangel den ordentli-
chenGebrauchderWohnungver-
hindert.GeringfügigeMängelbe-
rechtigen den Käufer nach gängi-
gen Vertragsmustern meistens
nicht, die Übernahme der Woh-
nungabzulehnen“,erklärtSochor.

Wer bei der Besichtigung ein Prob-
lem erkennt, sollte dieses gleich
ansprechen:„WennetwaderFuß-
boden schon sehr abgenützt ist
undnichtvereinbartwird,dassder
Verkäufer diesen vor Übergabe
nocherneuert, hatderKäufer spä-
terkeineGewährleistungsansprü-
che. Er hätte schließlich vor Ver-
tragsabschluss einen niedrigeren,
ihm angemessen erscheinenden,
Kaufpreis bieten können“, erklärt
Kager. Doch nicht immer sind

SchädenaufdenerstenBlickzuer-
kennen. Daher kann man Ge-
währleistungsansprüche inner-
halb von drei Jahren ab der Über-
nahmegeltendmachen.Beibewe-
glichen Sachen beträgt die Frist
nur zwei Jahre. „Wird ein Mangel
bereits in den ersten sechs Mona-
tengeltendgemacht,giltdieserals
,bei Übergabe bereits vorhanden‘.
Nach Ablauf dieser Frist muss der
Käufer beweisen, dass der Fehler
bei der Übergabe tatsächlich be-
reits vorhanden war“, sagt Kager.
Bei Neubauprojekten organisiert
die Hausverwaltung kurz vor En-
de der Gewährleistungsfrist häu-
fig noch eine gemeinsame Bege-
hung. Denn manche Mängel fal-
len einfach erst durch die Benüt-
zung der Wohnung auf.

Schadenersatz ist ein Thema,
wenn das ausführende Unterneh-
men ein Problem verschuldet hat:
IstzumBeispieldasDachundicht,
muss die Firma dieses reparieren.
WurdendurchdiesenDefektaber
wertvolle Einrichtungsgegen-
ständezerstört,kannmandafürei-
ne Entschädigung verlangen. Ist
eine Einigung nicht möglich,
bleibtnurderWegzuGericht.Ab
Kenntnis von Schaden und Schä-
diger hat man dafür drei Jahre
Zeit.BeiverstecktenMängeln,die
aufgrund von Baufehlern entste-
hen, sich aber erst später auswir-
ken oder bemerkt werden, kann
man sogar bis zu 30 Jahre »

Manchmal sieht
man erst auf den
zweiten Blick,
dass die Wohnung
doch nicht perfekt
ist. Doch Käufer
haben einen
Anspruch auf
Gewährleistung
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Wie wird der Einbau einer
Gegensprechanlage finanziert?
Experten beantworten Ihre Leserfragen am KURIER-Telefon.
Diesmal: Julia Peier – PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte

hungdesMietzinsesberechtigt.Die
Erhöhungwirddanndirektmitder
nächsten Mietzahlung fällig.

REPARATURKOSTEN
In dem Haus, das ich vermiete, wird
der Wasserzähler von den Wasser-
werken bereitgestellt. Das Ventil
war kaputt und wurde repariert.
Die Kosten dafür wurden mir vom
AnbieterinRechnunggestellt.Muss
ich das zahlen, obwohl die Anlage
nicht mein Eigentum ist?
Für gewöhnlich erlassen die einzel-
nen Gemeinden Wasserleitungs-
verordnungen in welchen die je-
weils anwendbaren Bestimmun-
gen entnehmbar sind. Steht der ge-
samte Zähler im Eigentum der
WasserwerkeundistdasVentilauf-
grund der normalen Abnutzung
unbrauchbargeworden,werdendie
Kosten der Neuanschaffung wohl
von den Wasserwerken getragen
werden müssen. Anders verhält es
sich, wenn das Ventil durch äußere
Einwirkungen schadhaft wurde.

einem größeren Mietshaus eine Er-
haltungsarbeit darstellen kann,
wenn eine zur Einhaltung einer öf-
fentlich-rechtlichen Sperrver-
pflichtung erforderliche technische
Einrichtung fehlt oder erneuert
werdenmuss.DieKostendafürwä-
ren aus dem Hauptmietzins der
letzten Jahre, aus nicht verbrauch-
ten Erhaltungs- und Verbesse-
rungsbeiträgen oder aus dem
Hauptmietzins des laufenden Jah-
res zu decken bzw. kann auch ein
Vorgriff auf künftige Mietzinsein-
nahmen erfolgen. Verbesserungs-
arbeiten hat der Vermieter hinge-
gennurdanndurchzuführen,wenn
undsoweitdieKostenausdenMiet-
zinsreserven der letzten zehn Ka-
lenderjahre, einschließlich der Zu-
schüsse für die Finanzierung der
nützlichen Verbesserung, aus dem
laufenden Hauptmietzins oder aus
noch nicht verwendeten Erhal-
tungs- und Verbesserungsbeiträ-
gen gedeckt werden können und
Erhaltungsarbeiten nicht erforder-
lich sindbzw. sichergestellt ist,dass
diese in einem Zug durchgeführt
werden. Eine Verbesserungsarbeit
liegt etwavor,wennbereits einver-
sperrbares Schloss vorhanden ist
und von einem Hausbetreuer wäh-
rend der Sperrzeit verschlossen
wird. Ist eine Finanzierung der Ar-
beiten nicht möglich, kann eine
Vereinbarung zwischen dem Ver-

mieterundderMehrheitderMieter
getroffen werden.

MIETVERTRAG
Meine Tochter ist Mieterin und geht
für längere Zeit ins Ausland. Sie
will die Wohnung an ihren Bruder
untervermieten. Muss sie den Ver-
mieterdarüberinsKenntnissetzen?
Kann der Mietzins erhöht werden
bzw. fallen Maklerkosten an, wenn
der Bruder den Vertrag übernimmt?
DashängtvomkonkretenMietver-
trag ab. Die meisten enthalten ein
Untermietverbot, sodass eine aus-
drückliche Zustimmung des Ver-
mieterserforderlichist.Andernfalls
stellt das einen Kündigungsgrund
dar. Die Verrechnung von Makler-
kosten bzw. eine Erhöhung des
Mietzinseswird indiesemFallnicht
vorgenommen. Auch der Eintritt
des Bruders in den Hauptmietver-
trag ist unter gewissen Vorausset-
zungen denkbar. Zum einen muss
das MRG auf den Mietvertrag an-
wendbar sein. Zum anderen kann
dasMietrechtnuranbestimmtena-
he Verwandte abgetreten werden,
wenn diese ein sogenanntes drin-
gendes Wohnbedürfnis haben.
Auch Geschwister haben ein Ein-
trittsrecht.Diesemüssenallerdings
fünf Jahre lang im gemeinsamen
Haushalt in der betroffenen Woh-
nung gelebt haben. In diesem Fall
ist der Vermieter aber zur Erhö-

VERWALTUNG
In unserer Genossenschaftsanlage
gibt es fünf Häuser, wovon nur zwei
eine Gegensprechanlage haben.
Die alte Hausbesorgerin, die mitt-
lerweile in Pension ist, hat die Haus-
türen abends immer abgeschlos-
sen. Die neue Verwaltung kann das
nicht gewährleisten. Eine Gegen-
sprechanlage auf allen Stiegen
würde das Problem lösen. Die Ver-
waltung behauptet aber, es gäbe
kein Geld dafür, obwohl die letzte
Reparatur lange zurückliegt und
Mittel in der Rücklage vorhanden
sein müssten. Gibt es ein Gesetz,
das die Schließung der Türen vor-
sieht? Müssen wir Mieter den Ein-
bau der Anlage finanzieren?
DieVerordnungdesMagistratsder
Stadt Wien über die Haustorsperre
und -beleuchtung sieht vor, dass
Haustore in Wien grundsätzlich
zwischen 22 bis 6 Uhr geschlossen
gehalten werden müssen. Diese
kann den Einbau einer Gegen-
sprechanlage erforderlich machen.
Unklar ist aber, ob der nachträgli-
che Einbau eine Erhaltungsarbeit
gemäß§3Abs2Z4MRGodereine
Verbesserungsarbeit gemäß § 4
MRG darstellt. Der Oberste Ge-
richtshofhatdargelegt,dassdieAn-
bringungeinerelektrischenTüröff-
nungs-undGegensprechanlagebei
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„Zu klären ist, ob der nachträgliche Einbau einer
Gegensprechanlage eine Erhaltungsarbeit oder
eine Verbesserungsarbeit darstellt.“ Julia Peier

IMMO SERVICE

zurück Schadenersatzansprüche
geltend machen.
Während der ersten zehn Jahre
muss der Unternehmer belegen
können, dass er den Fehler nicht
verschuldet hat. Danach liegt die
Beweislast beim Eigentümer.
Sind erst einmal einige Jahre ins
Land gezogen, kann es schwierig
sein, das Verschulden der aus-
führenden Firma nachzuweisen.
Eine Klage sollte man sich daher
gutüberlegen.Dennwerverliert,
bleibt auf den Prozesskosten sit-
zen. Und so ein Verfahren kostet
mitunter mehr, als die Behebung
des Schadens.

Wer vom Plan weg kauft, ist durch
das Bauträgervertragsgesetz ge-
schützt. „Dieses sieht vor, dass
mindestens zwei Prozent des
Kaufpreises zur Sicherung von
Gewährleistungs- und Schaden-
ersatzansprüchen in Form eines
Haftrücklasses einzubehalten
sind. Und zwar für die Dauer von

drei Jahren ab Übergabe des Ver-
tragsgegenstandes“, erklärt Tho-
masSochor.„Eskannaucheinhö-
herer Betrag vereinbart werden,
etwa drei bis fünf Prozent. Denn
diese Reserve muss nicht nur
Mängel am Vertragsgegenstand
– also der Wohnung selbst – um-
fassen, sondern auch Schäden an
der Gesamtanlage abdecken.“
Gibt es tatsächlich Probleme mit
allgemeinen Teilen des Hauses,
kann es durchaus kompliziert
werden. Denn in vielen Fällen
müssen sich die Miteigentümer
erstuntereinandereinigen.Beiei-
nem Problem in der Garage zum
Beispiel, kann es durchaus sein,
dass diejenigen mit einem Park-
platz eine Mängelbehebung vom
Bauträger fordern, die anderen
aber eine Preisminderung bevor-
zugen würden.

Beim Bau eines Einfamilienhauses
sollte man ebenfalls einen Haft-
rücklass einbehalten. Und am

besten eine Ratenzahlung (etwa
nach Fertigstellung des Kellers
und des Rohbaus) vereinbaren.
Am Ende muss der Bauherr un-
terschreiben,dasseskeineaugen-
scheinlichen Mängel gibt. Weil
dasaber für einenLaien schwerzu
beurteilen ist, sollte bei der
Bauabnahme ein Sachverständi-
ger dabei sein.

Noch ein DetailamRande:BeiGe-
schäften zwischen Privatperso-
nen können Gewährleistungsan-
sprüche zum Teil ausgeschlossen
werden. Denn das Konsumen-
tenschutzgesetz gilt nur für
Rechtsgeschäfte zwischen einem
Unternehmer und einem Ver-
braucher. Weiß aber der Haus-
oder Wohnungseigentümer von
einemProblem,musserdenInte-
ressentensehrwohldarüberinfor-
mieren. Wird ein Mangel sogar
absichtlich vertuscht, kann der
Käufer den Vertrag anfechten
oder Schadenersatz fordern. «
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NÄCHSTER
TERMIN:

27. November 2017

10 bis 11 Uhr

Christian Boschek

Wohnrechtsexperte

der Arbeiterkammer

01/52 65 760
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